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Die Abgeordneten zum Nationalrat Petrovic, Freundinnen und 

Freunde haben am 30. Jänner 1992 unter der Nr. 2288/J an mich 
eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend verfas­

sungsmäßiger Umfang von Kompetenzbereichen im Zusammenhang mit 
dem Tierversuchsgesetz 1988 (Bundesgesetzblatt Nr. 501/1989) 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist das TierverSUChsgesetz als lex specialis betreffend die 
Wissenschaftlichkeit dieser Forschungsmethode zu verstehen, 
sodaß sich eine Verbotsverordnung gemäß § 3 Abs. 4 Tier­
versuchsgesetz auf sämtliche Ressortbereiche beziehen würde? 

2. Welche Konsequenzen würden sich ergeben, wenn nach Erlas­
sung einer Verbotsverordnung gemäß § 3 Abs. 4 Tierversuchs­
gesetz (z.B. ein Verbot des sogenannten LD-50-Tests) eine 
gleichzeitige Novellierung einfachgesetzlicher Vorschrif­
ten, welche derartige Tests anordnen, nicht erfolgt? 

3. Das Tierversuchsgesetz beinhaltet die leitenden Grundsätze, 
daß Tierversuche stets nur als letztes Mittel und nur im 
Einklang mit dem anerkannten stand der Naturwissenschaften 
durchgeführt werden dürfen; teilen Sie daher die Auffas­
sung, daß der anerkannte Stand der Wissenschaften in den 
verschiedenen Ressortbereichen grundsätzlich kein anderer 
sein kann?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Die Anfrage bezieht sich auf keinen Gegenstand der Vollziehung, 

der in meinen Zuständigkeitsbereich fällt. 

Da sich die Anfrage auf Verordnungen gemäß § 3 Abs. 4 Tierver­

suchsgesetz 1988 bezieht, die der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung zu erlassen hat, wäre dieser für die 

Beantwortung der Anfrage zuständig. 
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